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Markus Fischer

Aus der Asche geboren:

Vom Brandbettel zur Gebaude-
versicherung

Bis zur Einflihrung der allgemeinen Versicherungspflicht bei der
Kantonalen Gebédudeversicherung waren Feuersbriinste oft Schicksals-
schldge, von denen sich die Betroffenen nicht erholten. Wahrend 100
Jahren wurde in Graubiinden iiber die Griindung einer Gebdudever-
sicherungsanstalt diskutiert. Am 13. Oktober 1907 nahm das Stimmvolk
ein entsprechendes Gesetz an. Nach heftigen Auseinandersetzungen
mit den Privatversicherungen konnte die neue Anstalt Ende 1912 ihren
Betrieb aufnehmen.

«Aus Mangel an Mitteln...»

Als Mitte August 1872 der Bergwanderer und -schriftsteller Johann
Jakob Weilenmann im Silvrettagebiet unterwegs war, kam er auch ins Unter-
engadin und nach Lavin. Tief beeindruckt notierte er: «Lavin hat sich von
dem Brande, der vor einigen Jahren einen grossen Teil des Dorfes in Asche
legte, noch nicht erholt. Od und wiist blicken zur Linken und Rechten die
ausgebrannten Stdtten. Manche der ehemaligen Héuserbesitzer sollen aus
Mangel an Mitteln nicht imstande sein, wieder zu bauen. Was von den neuen
Bauten steht, sieht so unwohnlich und charakterlos aus, dass man sich das
alte Nest zuriickwiinscht.» Wenn man weiss, dass der erwiahnte Brand von
1869 bereits drei Jahre zuriicklag, kann man sich vorstellen, welche Leiden
die Bevolkerung eines vom Feuer zerstorten Dorfes auf sich nehmen musste.
Dorfbrinde, ja Brandereignisse ganz allgemein, waren in Graubiinden be-
sonders héufig. Und immer wieder beriihrt uns die Schilderung der miihsa-
men Mittelbeschaffung fiir den Wiederaufbau.

«Gebdudeversicherung» wurde damals gewissermassen mit
«nachschiissiger Primie» betrieben, d.h. die verschont gebliebene Be-
volkerung in der Nachbarschaft und bisweilen auch in weitester Umge-
bung finanzierte mit freiwilligen Beitrdgen die Wiederherstellung zer-
storter Bauten. Dafiir durften die Nichtbetroffenen hoffen, selbst von
der Wohltétigkeit profitieren zu kénnen, wenn ihr Eigentum durch ei-
nen Brand zerstort werden sollte.

Dieses auf Mitleid beruhende System hatte zwei wesentliche
Nachteile. Der eine ist die Freiwilligkeit, die je nach Wirtschaftslage
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Tiefencastel nach dem Dorfbrand vom 11. Mai 1890.

funktionierte — oder auch nicht. Herrschte Teuerung, nach Missernten
oder in Kriegszeiten fielen Sammelaufrufe auf steinigen Boden. Ein zwei-
tes Problem bestand darin, dass die Wohltitigkeit eher bei spektakuldren
Ereignissen spielte, als bei den an sich viel hdufigeren Einzelschidden, die
eine Familie in Hunger und Elend, bisweilen sogar zur Auswanderung
treiben konnte. Kurz: Der Brandbettel war eine héchst unzuverlissige und
ungeniigende Antwort auf die wirtschaftlichen Probleme im Gefolge von
Gebédudebrinden, vom Elementarschaden ganz zu schweigen, wurde die-
ser doch als gottgegeben und unabwendbar angesehen.

Feuersbrunst — Schicksalsschlag

Ein Gebdudebrand war fiir die Betroffenen ein harter Schicksals-
schlag, der sie oft an den Rand der Existenzfdhigkeit trieb. Wohl noch
starker als heute war das Haus fiir dessen Bewohner lebenswichtiger
Schutz und vielfach auch Arbeitsstétte, Vermdgen und Altersvorsorge.
Wie ernst es Bevolkerung und Obrigkeit um die Bewahrung der Heim-
stédtten war, zeigt die Tatsache, dass im Glarnerland noch im Jahre 1851
ein Mann hingerichtet wurde, der sein Haus angeziindet hatte. Das
Haus zu verlieren, bedeutete sozialen Abstieg, ja vielleicht sogar Verar-
mung und Elend. Wessen Haus verbrannte, der konnte zwar mit Hilfe




Biindner Monatsblatt, Heft 5, 1997 374

rechnen, hatte jedoch keinerlei Anspriiche darauf. Ausgestattet mit ei-
nem vom Ortsvorsteher oder von einem Geistlichen ausgestellten
Brandbrief, in dem die Geschédigten der Mildtétigkeit empfohlen wur-
den, zogen sie gabensammelnd durchs Land. Dieser Brandbettel artete
aber bald einmal in Missbriauche aus, welche die Geberfreude beein-
trachtigten und letztlich zu einer Schlechterstellung der wirklich Ge-
schidigten fithrten. Spéter versuchte man darum, das wilde Sammeln
von Gaben durch Brandsteuern und die Veranstaltung von Brand-
lotterien oder Kollekten zu ersetzen.

Versicherung gegen Verelendung

Brandkatastrophen, wie z.B. die Feuersbrunst von London im
Jahre 1666, forderten die Einsicht um die Notwendigkeit eines Versiche-
rungsschutzes. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert entstan-
den vor allem in England, Deutschland und in den Vereinigten Staaten
Feuerversicherungsgesellschaften. In der Schweiz wurde die erste Ge-
béudeversicherung im Kanton Aargau im Jahre 1805 gegriindet, gefolgt
von Anstalten in 17 Kantonen und den beiden letzten Griindungen,
namlich Graubiinden (1907) und Jura (1979).

Der Brand von Glarus, der 1861 die halbe Ortschaft zerstort hatte,
zeigte, dass die 1811 gegriindete Gebdudeversicherungsanstalt zu schwach
fiir die Bewdltigung eines derart grossen Ereignisses war. Die Versiche-
rungsprdmien mussten im Glarnerland erh6ht und fiir die nichsten 20
Jahre eine zusitzliche Brandsteuer eingezogen sowie eine Abgabe auf
dem Kochsalz erhoben werden. Diese Gelegenheit erfassten die Privat-
versicherungen als erbitterte Gegner der kantonalen Gebiudeversiche-
rungen, um landesweit auf das mangelnde Leistungsvermoégen der 6ffent-
lich-rechtlichen Anstalten zu verweisen. Die Gebédudeversicherung des
Kantons Genf hielt diesem Sturmangriff nicht stand; sie wurde im Jahre
1864 liquidiert. Die anderen Anstalten hingegen zogen ihre Lehren aus
diesem Ereignis und festigten darauf ihre finanzielle Basis durch ange-
messene Pramien, die Bildung von Reserven und den Abschluss von
Riickversicherungsvertriagen.

Der lange Weg in Graubiinden

Im Jahre 1812 behandelte der Biindner Grosse Rat wieder einmal
ein Gesuch um Erhebung einer «Brandsteuer», d.h. einer Geldsamm-
lung zugunsten eines brandgeschéddigten Mitbiirgers. Diese Gelegenheit
beniitzte ein Ratsmitglied, um mit allem Nachdruck auf die traurigen
Verhiltnisse hinzuweisen, in welche die Geschéddigten nach Brandféllen
zu dieser Zeit hiufig gerieten, und um die Schaffung einer kantonalen
Gebédudeversicherungsanstalt anzuregen.

Der erste Vorstoss im Jahre 1812 fiihrte noch lange nicht zum Er-
folg. Obwohl der Grosse Rat einer Gebdudeversicherungsanstalt wohl-
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wollend gegeniiberstand und diese grundsétzlich positive Haltung durch
parlamentarische Vorstdsse, Diskussionen, Berichte und den Einsatz von
Kommissionen bezeugte, schien die Zeit fiir die Griindung einer kantona-
len Gebéudeversicherung noch lange nicht reif zu sein. Nach spektakulé-
ren Dorfbranden kam das Thema jedoch immer wieder in die Traktanden,
so auch nach dem Dorfbrand von Thusis im Jahre 1845. Der politische
Wille reichte jedoch nicht aus, die an sich vorhandene Einsicht um die
Notwendigkeit einer Brandversicherung auch in die Tat umzusetzen. Im-
mer wieder kamen andere parlamentarische Geschéfte dazwischen und
liessen die Versicherungsfrage in den Hintergrund treten. Die héufigen
Dorfbrénde aktualisierten zwar von Zeit zu Zeit die parlamentarische
Diskussion. Bis jedoch die Vorstdsse dem Rat zum Entscheid vorlagen,
war die Not der Brandgeschidigten jeweils wieder vergessen und der
Erlass eines Gebédudeversicherungsgesetzes nicht mehr dringlich.

Ein Obligatorium scheitert

Nach dem Brand von Glarus (1861) und den grossen Dorfbran-
den von Seewis und Riom (1863, 1864) schlug der Kleine Rat vor, die
Versicherung von Gebéduden als obligatorisch zu erklédren, bis eine kan-
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tonale Anstalt gegriindet sei. Das entsprechende Gesetz wurde vom
Volk im Jahre 1864 angenommen. Es verpflichtete die Gebdudeeigen-
tiimer, ihre Gebaulichkeiten bei einer der im Kanton konzessionierten
privaten Versicherungsgesellschaften zu versichern. «Diese benutzten
das Obligatorium zur Einfithrung hoher Versicherungsprdamien. Sie be-
zogen weit hohere Summen, als sie vergiiten mussten. Die Gebaudebe-
sitzer lehnten sich dagegen auf. Sie verlangten die Beseitigung des lésti-
gen Gesetzes, und dieses fiel 1872 der Volksabstimmung zum Opfer»,
schreibt Pieth in seiner Biindnergeschichte. Diesem Volksentscheid war
eine bewegte Grossratssession vorausgegangen; fast alle Votanten er-
kannten die Unhaltbarkeit dieses Versicherungssystems mit einem von
Privatgesellschaften durchgefilhrten Obligatorium. Der Vollzug des
Gesetzes sei infolge wuchernder Versicherungspriamien geradezu un-
moglich geworden. Nach dem Fall des Obligatoriums war der Kanton
Graubiinden in der Versicherungsfrage wieder gleich weit wie vor 1864,
und ein grosser Teil der Geschéddigten war wie frither auf die Mildtatig-
keit der Mitmenschen angewiesen.

Der Dorfbrand von Riein im Jahre 1880 liess die Behdrden erneut
tiatig werden. Doch auch diese Initiative fithrte nicht zum Ziel. 1887 ver-
langte ein Motionir von neuem die Einfiihrung einer kantonalen Ge-
biaudeversicherung. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten liess die
Regierung zur Priifung der finanziellen Tragweite eines Gebdudever-
sicherungsgesetzes sdmtliche Gebidude im Kanton schitzen. Diese
Schitzung verursachte zwar grosse Kosten, konnte aber wegen unzuver-
lassiger Durchfiihrung nicht als Grundlage fiir die Praimienberechnung
dienen, sodass eine zweite Taxation notwendig wurde. Erst 1898 erhielt
der Kleine Rat wieder den Auftrag zum Studium der Frage einer kanto-
nalen Gebdudeversicherung. Im Jahre 1905, nach den Brédnden von
Tamins und Rothenbrunnen, verlangte ein Interpellant Auskunft iiber
den Stand der Arbeiten und ein beschleunigtes Vorgehen. 1906 kam die
Gesetzesvorlage im Grossen Rat tatsdchlich zur Behandlung, und 1907
wurde die sie mit grossem Mehr zuhanden der Volksabstimmung verab-
schiedet.

Hart erkampfter Durchbruch

Die privaten Versicherungsgesellschaften wehrten sich heftig ge-
gen das neue Gesetz. Im Umfeld einer liberalen Geisteshaltung wurde
aus allen Rohren auf die geplante «Verstaatlichung der Gebdudeversi-
cherung» geschossen. Besonders beachtet wurde eine Studie des Ziircher
Professors Roelli, die nicht nur den baldigen Untergang der geplanten
Anstalt, sondern auch gerade noch des Kantons Graubiinden voraussag-
te. «Die geplante biindnerische Brandkasse muss in den Augen des sach-
kundigen Beurteilers die grossten Bedenken erregen. Vorallem bedeutet
sie ... ein formliches Wagnis und damit vom Standpunkte der Volkswirt-
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schaft aus eine hohe Gefahr.» Nicht nur diese Unkenrufe sind gliickli-
cherweise verhallt, auch die Prophezeiung, «dass die kiinftige biindneri-
sche Brandkasse wesentlich hohere Pramien beziehen wird, als die Ge-
biaudebesitzer heute den Gesellschaften bezahlen», hat sich nicht be-
wahrheitet. Die Gebédudeversicherung Graubiinden erhebt heute eine
Durchschnittsprdmie, welche gerade noch die Héilfte der Pramien der
Privatversicherer in den Kantonen ohne offentlich-rechtliche Gebdude-
versicherung betrégt. Dabei gibt sie mit einem Viertel der Pramienein-
nahmen weit mehr als das Doppelte der Privatversicherungen fiir die
wirksame Vorsorge aus. Besonders drgerten sich die Privatversicherun-
gen dariiber, dass mit dem neuen Gesetz laufende Privatversicherungs-
vertridge nichtig werden sollten. Roelli bezeichnet diese Bestimmung als
«ein schweres Unrecht», verschweigt aber schamhaft, dass die Versiche-
rungen im Vorfeld der Abstimmung versuchten, durch unsittlich lange
Vertragsdauern und Pridmiensenkungsversprechen ihre Kunden unwi-
derruflich an sich zu binden. Interessant ist auch, dass Roelli schon 1907
behauptete, «die mit der Feuerversicherung unvermeidlich verkntipften
Unkosten konnten nicht unter 25 % der Primieneinnahme reduziert wer-
den.» Diese Behauptung trifft auf die Privatversicherungen immer noch
zu: Sie verwenden bei einer Durchschnittspriamie von 108 Rappen je Fr.
1000.— Versicherungssumme 32 Rappen fiir ithre Verwaltung, wihrend die
Gebidudeversicherung Graubiinden bei einer Durchschnittspradmie von
52 Rappen lediglich 7 Rappen fiir ihre Administration einsetzen muss.
Offensichtlich arbeitet das 6ffentlich-rechtliche System — entgegen land-
laufigen Annahmen — mit erstaunlich tiefen Kosten.

Eine letzte Hiirde

Trotz aller Polemiken wurde das neue Gebédudeversicherungs-
gesetz am 13. Oktober 1907 mit deutlichem Mehr vom Stimmvolk ange-
nommen und auf den 25. Oktober 1907 in Kraft gesetzt. Grosse Unter-
stiitzung erhielt die Vorlage von den Feuerwehren. Diese erhofften von
der neuen Institution — wie sich heute zeigt zurecht — massgebliche fi-
nanzielle Beitrdge, unter anderem auch an die damals absolut unzurei-
chende Loschwasserversorgung.

Zwolf in Graubiinden tétige private Feuerversicherungen erho-
ben sowohl beim Bundesgericht als auch beim Bundesrat staatsrechtli-
che Beschwerde gegen die neue Ordnung. Sie bekdmpften die ver-
meintliche Verletzung der Eigentumsgarantie und der Rechtsgleichheit,
der Gewerbefreiheit und des Versicherungsaufsichtsrechtes. Im Mittel-
punkt der Klage stand jedoch die im Gebédudeversicherungsgesetz fest-
gelegte entschddigungslose Auflosung der bestehenden Versicherungs-
vertrage auf den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme der kantonalen Ge-
bédudeversicherung. Klare Entscheide machten allen Diskussionen ein
Ende: Beide Beschwerden wurden im Jahre 1911 abgewiesen.
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EBRANDVERSICHERUNGSANS TALT
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Police fiir den gleichen Versicherungsnehmer, von der nunmehr obligatori-
schen Brandversicherungsanstalt des Kantons Graubiinden, 1921.

Genau hundert Jahre nach dem ersten Vorstoss im Grossen Rat
konnte im Jahre 1912 die Gebéudeversicherungsanstalt des Kantons
Graubiinden endlich ihre Tatigkeit autnehmen.

Dreifacher Auftrag fiir Graubiinden

Seit ihrer Griindung erfiillt die Gebdudeversicherung im und fiir
den Kanton Graubiinden drei Auftréige:

® Sie garantiert die obligatorische und unbegrenzte Neuwertver-

sicherung der Bausubstanz gegen Feuer — und seit 1932 auch
gegen Elementarschiden.

® Sie stellt den vorbeugenden Brandschutz sicher.

® Sie fordert die Feuerwehren durch Beitragsleistung sowie In-

spektion und Ausbildung. Neuerdings versichert sie sogar die
Feuerwehr-Einsatzkosten.

Die Verbindung von Vorbeugung, Versicherung und Zusammen-
fassung aller Risiken in einer grossen Schadensgemeinschaft fithrt zum
wirkungsvollen Schutz von Mensch, Tier und Figentum bei
ausserordentlich tiefen Kosten. Die Monopolstellung der Geb&dudever-
sicherung ermdoglicht die Verbindung von Sicherung und Versicherung
in einem von den Hauseigentiimern finanzierten, selbsttragenden und
schadenmindernden System.

In diesem ausgewogenen, leistungsfihigen und sowohl wirtschaft-
lich wie auch ethisch sinnvollen Dreieck von Feuerverhiitung, Feuer-
bekdmpfung und Versicherung ist das Verursacherprinzip vollstindig
gewihrleistet. Versicherungsobligatorium und Monopolstellung bilden
den rechtlichen Rahmen dazu. Die Dienstleistungen der Geb&udeversi-
cherung werden heute allgemein als gut anerkannt. Es wird ihr Bestre-
ben sein, den erreichten hohen Stand zu halten und ihren Deckungs-
bereich — bei weiterhin tiefen Primien — so auszubauen, dass noch vor-
handene Deckungsliicken geschlossen werden.

Markus Fischer, Gebdudeversicherung des Kantons Graubiinden, Hofgraben 5, 7000 Chur

Name des Autors




	Aus der Asche geboren : vom Brandbettel zur Gebäudeversicherung

